


 

  Seite 2 von 8 

 

 
 
Die Plangenehmigung beinhaltet gemäß §§ 75 Abs. 1 und 74 Abs. 6 S. 1 LVwVfG 
alle behördlichen Befugnisse. Entscheidungen nach anderen Vorschriften sind für 
das Vorhaben nicht erforderlich. 
 
Dies inkludiert, dass wir Ihnen gemäß §§ 8, 9 und 13 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
die widerrufliche 

 

wasserrechtliche Erlaubnis  

 
für die Einleitung des Oberflächenwassers in den Totenbaumgraben und den 
Regenwasserkanal erteilen. Diese wird befristet bis zum 31.12.2045 . 

 
 

II. Antrags- und Entscheidungsunterlagen 
 
Dieser Entscheidung liegen folgende, von Walter Ingenieure GmbH & Co. KG gefer-
tigte und vom Vorhabensträger anerkannte Pläne und Beschreibungen zu Grunde; 
sie sind Bestandteil der Entscheidung: 
 
Antragseingang Bestätigung Beilage 1 
Deckblatt und Inhaltsverzeichnis Beilage 2 
Übersichtskarte Beilage 3 
Lageplan Beilage 4 
Höhenplan 1 Beilage 5 
Höhenplan 2 Beilage 6 
Kennzeichnende Querprofile Totenbaumgraben Beilage 7 
Erläuterung wassertechnischer Untersuchungen Beilage 8  
Einzugsgebiete Bestand Beilage 9 
Einzugsgebiete Planung Beilage 10 
Abflussvolumina aus Einzugsgebieten Beilage 11 
Hydraulische Leistungsfähigkeit Mulden und Totenbaumgraben Beilage 12 
Hydraulische Leistungsfähigkeit Durchlässe Beilage 13 
DWA-A 118 Zeitbeiwertverfahren RW-Kanal Querspange Beilage 14 
DWA-A 118 Zeitbeiwertverfahren Entwässerungsabschnitt 2 Beilage 15 
Bemessung von Regenrückhalteräumen nach DWA-A 117 Beilage 16 
Bewertungsverfahren nach DWA-M 153 Beilage 17 
Verlegung Totenbaumgraben UVP-Vorprüfung Beilage 18 
Erläuterung wassertechnischer Untersuchungen_angepasst20251023 Beilage 19 
  
 

III. Ausgleich von Schäden 
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Gemäß §§ 96 �± 98 i. V. m. §§ 70 Abs. 1, 14 Abs. 3 - 6 WHG wird der Ausgleich von 
möglichen Schäden im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Vorhabens an-
geordnet. Entschädigungspflichtig ist der Gemeindeverwaltungsverband "Raum 
Weinsberg". 
 
Diese Entscheidung ist eigenständig anfechtbar. 
 
 

IV. Gebühren 
 
Diese Entscheidung ergeht gemäß § 10 Abs. 2 Landesgebührengesetz gebührenfrei. 
 
 

V. Nebenbestimmungen 
 

1. Die Anlage ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik aus-
zuführen. Die einschlägigen DIN-Vorschriften sind einzuhalten. 

2. Vor Baubeginn ist festzustellen, ob durch die Bauarbeiten unterirdische 
Kabel, Versorgungs- oder Entsorgungsanlagen gefährdet sind. Es sind al-
le Vorkehrungen zu treffen, um die Beschädigung solcher Anlagen zu 
vermeiden. 

3. Beginn und Fertigstellung der Gewässerumverlegung sind unteren Was-
serbehörde rechtzeitig schriftlich anzuzeigen.  

4. Die Anlage ist so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, dass keine 
schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind.  

5. Eventuell erforderliche Sicherungen des Böschungsfußes und Bachbetts 
sind durch Steinschüttung oder mit sonstigem natürlichem Steinmaterial 
vorzunehmen.  

6. Eingriffe ins Gewässer, den Gewässerrandstreifen und in die Vegetation 
sind auf das unumgängliche Maß zu beschränken. Gewässer und Uferbe-
reich, sowie der Gewässerrandstreifen sind wieder ordnungsgemäß her-
zustellen und dem jeweiligen Bestand anzugleichen.  

7. Bei der Gestaltung der Einleitstellen sind die Anforderungen an das Einlei-
tungsbauwerk zu berücksichtigen. Nach Fertigstellung ist hier ein Foto 
vorzulegen. 

8. Die Einleitung muss auf Höhe der Mittelwasserlinie in Fließrichtung erfol-
gen. Die Einmündung muss strömungsgünstig, so naturnah wie möglich 
und bündig mit dem Ufer hergestellt werden. Der Abflussquerschnitt des 
Gewässers darf nicht eingeengt werden. Die Einleitungsstellen sind gegen 
Erosion zu schützen. 

9. Einleitung sowie der durch die Einleitung beeinflusste Gewässerbereich ist 
mindestens einmal jährlich einer einfachen Sichtprüfung zu unterziehen. 

10. Wird infolge der Einleitung das Gewässerbett beschädigt, sind die Schä-
den umgehend und unaufgefordert durch den Betreiber der Einleitung zu 
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beheben 
11. Während der Bauarbeiten ist ständig dafür zu sorgen, dass keine das 

Wasser gefährdende Stoffe oder Flüssigkeiten in den Boden oder das 
Gewässer gelangen. Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass keine 
baubedingten, stofflichen Einträge in das Gewässer erfolgen. Schadstoffe 
wie Beton, Betonstaub oder Öle dürfen nicht in das Gewässer gelangen. 
Übermäßige Wassertrübungen sind zu vermeiden.  

12. Wassergefährdende Wartungs- und Reparaturarbeiten (z. B. Waschen, 
Ölwechsel) sind am und im Gewässer nicht gestattet. 

13. Das bei der Ausführung aus dem Gewässer entnommene Material ist ord-
nungsgemäß zu verwerten oder zu beseitigen.  

14. Das Bauvorhaben ist nach den zugrundeliegenden Plänen und Beschrei-
bungen herzustellen. Sofern sich bei der Realisierung der Maßnahme  
Änderungen gegenüber den Entscheidungsunterlagen ergeben, sind diese 
vor der Ausführung mit dem Landratsamt abzustimmen. Ob es sich um ei-
ne wesentliche oder unwesentliche Änderung handelt, entscheidet das 
Landratsamt. 

15. Nach Fertigstellung der Maßnahme sind eine Erklärung über die plan- und 
bestimmungsgemäße Ausführung und ggf. berichtigte Planunterlagen 
(Bestandspläne) nachzureichen.  
 

 
 
 

VI. Hinweise 
 

1. Das Niederschlagwasser muss vor Einleitung in den Totenbaumgraben                      
gereinigt werden. Ein entsprechender Nachweis wurde vom Planungsbüro er-
stellt. 
2. Der Bauträger hat dafür Sorge zu tragen, dass fischereiliche Schäden  
während der Bauzeit vermieden werden. Während der Bauphase muss si-
chergestellt sein, dass keine Schadstoffe (z. B. Betonstaub, Öle, etc.) in das 
Gewässer gelangen. 
3. Es ist darauf zu achten, dass der Bereich der Einleitung in das Gewässer 
gut befestigt ist, um eine Auskolkung und die damit zusammenhängende Ero-
sion zu vermeiden. 
4. Der Fischereiberechtigte ist frühzeitig vom Bauvorhaben zu informieren. 

  
 

VII. Begründung 
 
Der �*�H�P�H�L�Q�G�H�Y�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�Y�H�U�E�D�Q�G���Ä�5�D�X�P���:�H�L�Q�V�E�H�U�J�³���E�H�D�Q�W�U�D�J�W���G�H�Q���$�X�V�E�D�X���G�H�V��
Totenbaumgrabens. Ab Höhe des geplanten Kreisverkehrs ist geplant, das Gewäs-
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ser auf einer Länge von ca. 300 m von der Straße weg zu verlegen und die Entwäs-
serung neu anzubinden. 
Im Zuge des Umbaus zum neuen Kreisverkehr erweitert sich die Fahrbahnbreite der 
Querspange, weshalb sich deren Straßenböschung nach Norden verschiebt und der 
sich dort befindliche Totenbaumgraben folglich auf einer Länge von 300m um etwa 
1,3 - 2,0m in Richtung Norden weichen muss. 
 
Nördlich angrenzend an die L1102 innerhalb des Plangebietes zum Bebauungsplan 
�Ä�9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�V�V�W�U�D�‰�H���]�Z�L�V�F�K�H�Q���G�H�U���%�������D���X�Q�G���G�H�U���/�������������± 1. Änderung (Kreisver-
�N�H�K�U���³���D�X�I���)�O�V�W���������������*�P�N�����(�O�O�K�R�I�H�Q���Y�H�U�O�l�X�I�W���G�H�U���D�O�V���6�W�U�D�‰�H�Q�J�U�D�E�H�Q���D�X�V�J�H�E�L�O�G�H�W�H���7�R-
tenbaumgraben, ein Gewässer II. Ordnung von wasserwirtschaftlicher Bedeutung. 
Dieser nimmt bisher laut Planunterlagen oberflächig abfließendes Regenwasser aus 
den nördlich gelegenen Außenbereichen auf und dient zum Teil dazu, überschüssi-
ges Regenwasser der Verkehrsflächen abzuführen. Es wird beabsichtigt, im Zuge 
der geänderten Höhenlage der Verkehrsflächen den Gewässerlauf zu verlegen. 
 
Gemäß § 68 Abs. 1 WHG bedarf der Gewässerausbau grundsätzlich der Planfest-
stellung. Dieses Verfahren muss den Anforderungen des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung entsprechen. Entfällt diese Verpflichtung, so kann gemäß § 
68 Abs. 2 WHG der Plan an Stelle eines Planfeststellungsverfahrens genehmigt wer-
den. 
 
Das geplante Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Nach Ziffer 13.18.1 der Anlage 1 zum UVPG ist 
für Ausbaumaßnahmen im Sinne des Wassergesetzes eine allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalles für ein Neuvorhaben gem. § 7 Abs. 1 UVPG vorzunehmen. 
 
Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen 
Behörde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Ab-
satz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
Die Prüfung durch das Landratsamt Heilbronn ergab, dass das Vorhaben diese er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht aufweist, somit besteht keine UVP-
Pflicht. 
 
Das Ergebnis wurde auf der Homepage des Landratsamtes Heilbronn vom 
01.09.2025 bis 15.10.2025 öffentlich bekannt gemacht. Damit besteht für dieses 
Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
und es kann anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung 
gemäß § 68 Abs. 2 WHG erteilt werden. 
 
Zuständig für das Plangenehmigungsverfahren und für die Erteilung der wasserrecht-
lichen Erlaubnis ist nach dem § 80 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 WG für Baden-
�:�•�U�W�W�H�P�E�H�U�J���G�D�V���/�D�Q�G�U�D�W�V�D�P�W���+�H�L�O�E�U�R�Q�Q���D�O�V�����8�Q�W�H�U�H���:�D�V�V�H�U�E�H�K�|�U�G�H�µ�� 
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Die notwendigen wasserrechtlichen Befugnisse wurden vom Vorhabensträger mit 
Schreiben vom 03.07.2025 beantragt. Die zum Antrag gehörigen Unterlagen lagen 
am 28.10.2025 vollständig vor. 
 
Das Landratsamt Heilbronn hat das Wasserrechtsverfahren durchgeführt. Zu dem 
Vorhaben wurden folgende Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche 
durch dieses Vorhaben berührt werden, gehört: 
 
�x Landratsamt Heilbronn, Untere Wasserbehörde 
�x Landratsamt Heilbronn, Untere Naturschutzbehörde 
�x Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 33, Fischereisachverständiger 
�x Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 47.1, Baureferat Nord 

 
Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurden in den Nebenbestim-
mungen berücksichtigt. Eine Beeinträchtigung Dritter oder des Wohls der Allgemein-
heit ist nicht zu erwarten, wenn die dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Unter-
lagen und Nebenbestimmungen eingehalten werden.  
 
Nach § 68 Abs. 3 WHG darf ein Plan nur genehmigt werden, wenn durch den Ge-
wässerausbau eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 
eine erhebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisi-
ken oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, vor allem in Auwäldern, nicht 
zu erwarten ist und andere Anforderungen nach den Vorschriften des WHG oder 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt werden. 
 
Dem landschaftspflegerischen Begleitplan zum Bebauungsplan ist zu entnehmen, 
dass eine naturnähere Gewässergestaltung des Gewässers als unverhältnismäßig 
und naturschutzfachlich nicht sinnvoll verworfen wurde. Gründe hierfür sind der bis-
herige Straßengrabencharakter und die seltene Wasserführung, daher ist er auch 
fischereilich nicht relevant. 
 
Im aktuellen Bestand besitzt der Totenbaumgraben in seinem Verlauf kaum nen-
nenswerte Vegetation/ Gewässerstrukturen. Zur Aufwertung der ökologischen Wer-
tigkeit des Gewässers wird dennoch angeregt, standortgerechte Bepflanzung zu 
etablieren. 
 
Eine erhebliche, nicht ausgleichbare Beeinträchtigung von Menschen, Tierwelt oder 
anderen Schutzgütern oder Interessen ist aber nicht ersichtlich. 
 
Die Belange des Naturschutzes werden gemäß der Unteren Naturschutzbehörde auf 
Ebene der Bauleitplanung behandelt. 
 
Somit liegt kein Versagungsgrund im Sinne des § 68 Abs. 3 WHG vor. Unter Beach-
tung der erteilten Nebenbestimmungen ist das Vorhaben mit dem Wohl der Allge-
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meinheit und den sonstigen öffentlichen Interessen vereinbar. Es sind keine Gründe 
ersichtlich, die der beantragten Entscheidung entgegenstehen. 
 
Die Plangenehmigung für den Gewässerausbau konnte daher erteilt werden. 
 
Für den Fall, dass durch die Verlegung des Totenbaumgraben im Zuge der Erstel-
lung eines Kreisverkehrsplatzes und der Einleitung des Oberflächenwassers in den 
Totenbaumgraben und den Regenwasserkanal öffentliche oder private Belange be-
rührt werden, die Plangenehmigung jedoch durch Gründe des Wohls der Allgemein-
heit gerechtfertigt ist, wurde gemäß § 96 �± 98 WHG in Verbindung mit §§ 70 Abs. 1, 
14 Abs. 3 �± 6 WHG ein Ausgleich von Schäden dem Grunde nach angeordnet; die 
Ermittlung eines zu leistenden Betrags einer Entschädigung bleibt einem gesonder-
ten Verfahren vorbehalten. Entschädigungspflichtig ist gemäß § 97 WHG der Träger 
des Vorhabens. Diese Entscheidung ist eigenständig anfechtbar. 
 
Die in die Entscheidung aufgenommenen Nebenbestimmungen sind verhältnismäßig 
und für die Antragstellerin zumutbar. Sie sind geeignet, den mit ihnen jeweils ange-
strebten Zweck zu erreichen. Sie sind auch angemessen, denn Sie führen keine 
Nachteile herbei, die erkennbar außer Verhältnis zu dem durch sie verfolgten Zweck 
stehen. Sie sind auch erforderlich, denn es sind keine milderen Mittel ersichtlich, um 
die Sicherung der durch das Projekt betroffenen Belange und Interessen zu gewähr-
leisten. 
 
Die Gebührenentscheidung ergibt sich aus § 10 des Landesgebührengesetzes für 
Baden-Württemberg (LGebG). Nach § 10 Abs. 2 und Abs. 5 LGebG sind Gemeinden 
und Zweckverbände von der Entrichtung einer Gebühr befreit, wenn sie nicht berech-
tigt sind, diese Gebühren Dritten aufzuerlegen oder sonst auf Dritte umzulegen. 
 
Die Voraussetzungen zur Gebührenbefreiung sind im vorliegenden Fall erfüllt. Die 
Vorhabensträgerin hat rechtlich und tatsächlich keine Möglichkeit, die Gebühren für 
die Entscheidung auf Dritte umzulegen, ist jedoch verpflichtet mitzuteilen, falls die 
Gebühren umgelegt werden können. 
 
 

VIII. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim 
Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstraße 5, 70178 Stuttgart Klage erhoben wer-
den. 
 
Gegen die Anordnung des Ausgleichs von Schäden kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Landratsamt Heilbronn, Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn 
oder beim Regierungspräsidium Stuttgart, Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart Wi-
derspruch eingelegt werden. 



 

  Seite 8 von 8 

 

 

Bäuerle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausfertigungen für 
 
 
Gemeindeverwaltungsverband "Raum Weinsberg" 
Herrn Thomas Goth 
Marktplatz 11 
74189 Weinsberg mit Planunterlagen 
 
 
Bürgermeisteramt Ellhofen 
Kirchplatz 1 
74248 Ellhofen mit Planunterlagen 
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Projektnummer: 02-3282 
 
 
 

�*�H�P�H�L�Q�G�H�Y�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�Y�H�U�E�D�Q�G���Ä�5�D�X�P���:�H�L�Q�V�E�H�U�J�³ 

- Antrag auf Erteilung einer Plangenehmigung gemäß 

 § 68 Wasserhaushaltsgesetz für den Gewässerausbau - 

- Nachweis der Vorbehandlung des Oberflächenwassers aufgrund 
der Belastungsklasse - 

 
B39a Querspange �± Querspange Ellhofen  
Umbau KP zum Kreisverkehrsplatz (KVP) 

 
1. Verlegung des Totenbaumgraben im Zuge der Erstellung eines Kreisverkehrsplatz 

2. Einleitung des Oberflächenwassers in den Totenbaumgraben und den 
Regenwasserkanal 

 
 
 

 
Der Gemeinde�Y�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�Y�H�U�E�D�Q�G�� �Ä�5�D�X�P�� �:�H�L�Q�V�E�H�U�J�³�� beantragt den Ausbau des 
Totenbaumgraben, einem Gewässer II. Ordnung, ab Höhe des geplanten Kreisverkehrsplatz auf 
einer Länge von ca. 300 m bis zum Ende der Baustrecke. In diesem Bereich wird das Gewässer 
um 1,3 �± 2,0 m weiter von der Straße weg verlegt. 
Zudem wird die Einleitung des Oberflächenwassers in den vorhanden Regenwasserkanal, 
welcher zum Regenklärbecken führt, beantragt. Der Antrag beinhaltet einen Erläuterungsbericht, 
die für das Wasserrecht relevanten Pläne sowie die Berechnungsunterlagen. 
 





2. Juni 2025                                                                                       1. Juli 2025

Birgit Hannemann, Bürgermeisterin
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Gemeindeverwaltungsverband Raum Weinsberg  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Verlegung des Totenbaumgrabens 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan �Ä�9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�V�V�W�U�D�‰�H���]�Z�L�V�F�K�H�Q��
der B 39a und der L1102 �± �������b�Q�G�H�U�X�Q�J�³�����.�U�H�L�V�Y�H�U�N�H�K�U�� 
 
 
 
Zusammenstellung der Grundlagen 
für die allgemeine Vorprüfung  
zur Feststellung der UVP-Pflicht 
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1 Einleitung 
 

Der GVV Raum Weinsberg beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans �Ä�9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�V�V�W�U�D�‰�H��
zwischen der B 39a und der L1102 �± �������b�Q�G�H�U�X�Q�J�³�����.�U�H�L�V�Y�H�U�N�H�K�U�� zum Ausbau der Kreuzung B39a 
und Querspange zu einem Kreisverkehr. In diesem Zusammenhang muss der Totenbaumgraben 
(Gewässer II. Ordnung) auf rd. 300 m teilweise verlegt werden. 

�)�•�U���G�L�H���Ä�V�R�Q�V�W�L�J�H�Q���$�X�V�E�D�X�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���«���L�P���6�L�Q�Q�H���G�H�V���:�D�V�V�H�U�K�D�X�V�K�D�O�W�V�J�H�V�H�W�]�H�V�³���P�X�V�V���L�Q���H�L�Q�H�U��
Vorprüfung ermittelt werden, ob sie erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben können, 
die eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich machen. 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)1 sieht in der Anlage 1 unter Nr. 
13.18.1 für Ausbaumaßnahmen (an Gewässern), soweit sie nicht von Nummer 13.18.2 erfasst sind, 
eine allgemeine Vorprüfung vor. 

Die UVP-Pflicht besteht, wenn die Vorprüfung ergibt, dass die Änderung erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen hervorrufen kann. (§ 9 Abs. 3 UVPG) 

§ 7 Abs. 1 UVPG gibt vor: Bei einem Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte 2 mit dem Buchstaben 
�Ä�$�³���J�H�N�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�W���L�V�W�����I�•�K�U�W die zuständige Behörde eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung 
der UVP-Pflicht durch. Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung durchgeführt.  
Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. 

Nach § 7 Abs. 4 ist der Vorhabensträger �]�X�U���9�R�U�E�H�U�H�L�W�X�Q�J���G�H�U���9�R�U�S�U�•�I�X�Q�J���>�«�@���Y�H�U�S�I�O�L�F�K�W�H�W�����G�H�U��
zuständigen Behörde geeignete Angaben nach Anlage 2 des Gesetzes zu den Merkmalen des neuen 
Vorhabens und des Standorts sowie zu den möglichen erheblichen Umweltauswirkungen des Neu-
vorhabens zu übermitteln. 

Bei der Vorprüfung ist auch zu berücksichtigen, ob erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch Merkmale des Vorhabens oder des Standorts oder durch Vorkehrungen des Vorhabenträgers 
offensichtlich ausgeschlossen werden. 

Als Grundlage der behördlichen Entscheidung über die UVP-Pflicht des Vorhabens sind in der fol-
genden tabellarischen Aufstellung, den Prüfkriterien der Anlage 3 des Gesetzes folgend, die Vorha-
bensausprägungen und die Beurteilungen der Umweltauswirkungen einander gegenübergestellt. 

Grundlagen der gutachterlichen Einschätzung sind: 

- die Entwurfsplanung zur Maßnahme 

- der Landschaftspflegerische Begleitplan zur Gesamtmaßnahme 

- Fachbeitrag Artenschutz zum Bebauungsplan 

- Örtliche Begehungen im Zuge der Bestandsaufnahmen für LBP und Artenschutz 

 

 
 
  
 

                                                      
1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das durch Artikel 

14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist 
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2 Allgemeine Vorprüfung  
 

Berücksichtigt werden die in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien. 
 

1. Merkmale des Vorhabens 

1.1 Größe und Ausgestaltung des 
Vorhabens und, soweit relevant, 
der Abrissarbeiten 

�'�H�U���*�9�9���5�D�X�P���:�H�L�Q�V�E�H�U�J���E�H�D�E�V�L�F�K�W�L�J�W���G�L�H���$�X�I�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���Ä�9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�V�V�W�U�D�‰�H���]�Z�L�V�F�K�H�Q���G�H�U��B 39a und der L1102 �± 1. 
�b�Q�G�H�U�X�Q�J�³�����.�U�H�L�V�Y�H�U�N�H�K�U�����]�X�P���$�X�V�E�D�X���G�H�U���.�U�H�X�]�X�Q�J���%�����D���X�Q�G���4�X�H�U�V�S�D�Q�J�H���]�X���H�L�Q�H�P���.�U�H�L�V�Y�H�U�N�H�K�U�����,�Q���G�L�H�V�H�P���=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J���P�X�V�V���G�H�U��
Totenbaumgraben (Gewässer II. Ordnung, wasserwirtschaftliche Bedeutung) teilweise verlegt werden. 

Der Totenbaumgraben verläuft nördlich entlang der Querspange, welche die B39a und die L1102 verbindet. Das Gewässer ist im betroffenen 
Abschnitt als Straßengraben ausgebildet. Laut LUBW hat der Totenbaumgraben eine Gesamtlänge von 1,396 km, bevor das Gewässer in den 
Ellbach mündet. Das Einzugsgebiet besteht aus nördlich des Gewässers gelegenen Außenflächen, die größtenteils landwirtschaftlich genutzt 
werden, sowie aus abgeleitetem Regenwasser der B39a, der Querspange sowie aus westlich der Bundesstraße gelegenen Außengebieten. 

Im Zuge des Umbaus der Kreuzung B39a Querspange zu einem Kreisverkehr ist eine Erweiterung der Fahrbahnbreite der Querspange geplant. 
Aufgrund der daraus resultierenden Verschiebung der Straßenböschung wird es nötig, den im Bestand direkt am Fuß der Böschung verlaufenden 
Totenbaumgraben auf einer Länge von 300 m um 1,3 - 2,0 m von der Querspange weg in Richtung Norden zu verlegen. Zum Ende der 
Baustrecke reduziert sich die Verschiebung der Grabensohle wieder so weit, dass die Grabensohle an der gleichen Stelle wie im Bestand liegt. Im 
Zuge des Gewässerausbaus wird das Querprofil des Gewässers in abgerundeter Muldenform gestaltet. Das dreiecksförmige Profil aus dem 
Bestand wird dadurch in ausgebesserter Form ersetzt. 

Für die Baumaßnahme (Straßenbau einschließlich Verlegung des Grabens) werden bauzeitlich v.a. Ackerflächen und Graswege beansprucht. 
Bezogen auf den Bauabschnitt mit Grabenausbau umfasst der bauzeitlich beanspruchte Bereich ca. 5.000 m² (vorwiegend Acker). Für den 
Grabenausbau selbst würde auch ein kleineres Baufeld ausreichen. 

1.2 Zusammenwirken mit anderen 
bestehenden oder zugelassenen 
Vorhaben und Tätigkeiten 

Der Graben ist bereits ausgebaut, begradigt und teilweise verdolt. Erfolgte im Zusammenhang mit der Herstellung der Querspange. 

1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen 
insbesondere Fläche, Boden, 
Wasser, Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 

Die natürlichen Ressourcen Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen sind nur kleinflächig betroffen. Die biologische Vielfalt wird nicht abnehmen. 

1.4 Erzeugung von Abfällen Anfallendes Material (Boden, Steinmaterial etc.) wird soweit es geht wiedereingesetzt. Überschüssiges Material, das nicht wiederverwendet 
werden kann, wird ordnungsgemäß und fachgerecht entsorgt. Letzteres gilt auch für Baustellenabfälle. 

1.5 Umweltverschmutzung und 
Belästigungen 

Emission von Lärm, Abgasen und Stäuben beim Bau und dem Transport von Baumaterialien in geringen Umfang. 
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1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen 
und Katastrophen einschließlich 
solche, die durch den Klima-
wandel bedingt sind, insbeson-
dere mit Blick auf verwendete 
Stoffe und Technologien und 
die Anfälligkeit für Störfälle 

Kein Störfallrisiko.  
Der neue Graben wird entsprechend aktuell geltenden technischen Regeln hergestellt. 
Das Unfallrisiko ist gering. Katastrophen sind nicht zu erwarten.  
 

1.7 Risiken für die menschliche Ge-
sundheit, z. B. durch Verunrei-
nigung von Wasser oder Luft. 

Risiken für die menschliche Gesundheit bestehen nicht. 

  Ausprägung 3. Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 

   3.1 der Art und dem Ausmaß der Auswirkungen, insbesondere, welches geographische Gebiet betroffen 
ist und wie viele Personen von den Auswirkungen voraussichtlich betroffen sind, 

3.2 dem etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen, 
3.3 der Schwere und der Komplexität der Auswirkungen, 
3.4 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen, 
3.5 dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Eintretens sowie der Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 

Auswirkungen, 
3.6 dem Zusammenwirken der Auswirkungen mit den Auswirkungen anderer bestehender oder 

zugelassener Vorhaben, 
3.7 der Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu vermindern. 

2 Standort des Vorhabens (Ökologische Empfindlichkeit des Gebietes) 

2.1 Bestehende Nutzung des Ge-
biets, insbesondere als Fläche 
für Siedlung und Erholung, 
für land-, forst- und fischerei-
wirtschaftliche Nutzungen, 
sonstige wirtschaftliche und 
öffentliche Nutzungen, Ver-
kehr, Ver- und Entsorgung 

Ackernutzung und Graswege sowie bestehender Entwässerungsgraben. 
 
Keine forstwirtschaftliche oder fischereiwirtschaftliche Nutzung. 
Angrenzend ein Freizeitgrundstück mit einer Hundeschule. 

Für die Grabenverlegung werden kleinflächig Ackerflächen dauerhaft 
beansprucht (< 500 m²). 

Bauzeitlich (inkl. Ausbau der Straße in diesem Abschnitt) werden 
voraussichtlich weitere ca. 5.000 m² Ackerfläche beansprucht, die 
rekultiviert und wieder ackerbaulich genutzt werden können. 

Verkehr auf Straßen und Wegen wird für den Grabenausbau nur 
temporär bei Baustellenzufahrten/Bauarbeiten eingeschränkt. Die 
Verlegung erfolgt im Zusammenhang mit der Gesamtmaßnahme 
(Ausbau Kreisverkehr). 
  
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen nicht. 

2.2 �5�H�L�F�K�W�X�P�����4�X�D�O�L�W�l�W���X�Q�G���5�H�J�H�Q�H�U�D�W�L�R�Q�V�I�l�K�L�J�N�H�L�W���Y�R�Q���« 

 Fläche Arbeits- und Baubereich (Annahme) mit insgesamt rd. 5.000 m² 
unbefestigter Fläche. Überwiegend Ackerflächen und Graswege und 
bestehender Graben.  

Der Großteil der benötigten Fläche wird nur temporär beansprucht. 
Bezogen auf die Grabenverlegung werden < 500 m² dauerhaft 
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Ansonsten befestigte Wege und Flächen. beansprucht. Alle bauzeitlich beanspruchten Bereiche werden rekultiviert 
und wieder den bisherigen Nutzungen zugeführt. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen nicht. 

 Wasser 
 

Oberflächengewässer 

Totenbaumgraben als Gewässer II. Ordnung mit wasserwirtschaftlicher 
Bedeutung. Als Straßengraben ausgebildet. Es handelt sich in diesem 
Abschnitt um einen flachen, grasbewachsenen, bisweilen kaum 
erkennbaren und nur temporär wasserführenden Graben. Besondere 
Gewässerstrukturen sind nicht vorhanden. 

Er wird insgesamt mit geringer Bedeutung (Stufe D) für das 
Teilschutzgut bewertet. 

 
 
 
 

 

Im Zuge des Umbaus der Kreuzung zu einem Kreisverkehr ist eine 
Erweiterung der Fahrbahnbreite der Querspange geplant. Aufgrund der 
resultierenden Verschiebung der Straßenböschung wird es nötig, den 
direkt am Fuß der Böschung verlaufenden Totenbaumgraben auf einer 
Länge von 300 m um 1,3 - 2,0 m von der Querspange weg in Richtung 
Norden zu verlegen. Zum Ende der Baustrecke reduziert sich die 
Verschiebung der Grabensohle so weit, dass die Grabensohle an der 
gleichen Stelle wie im Bestand liegt. Im Zuge des Gewässerausbaus wird 
das Querprofil in abgerundeter Muldenform gestaltet. Das dreiecks-
förmige Profil wird dadurch in ausgebesserter Form ersetzt.  

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen nicht. 

Grundwasser 

Anstehendes Verschwemmungssediment mit geringer Bedeutung für 
das Teilschutzgut (Stufe D). 
 

 
 
Negative Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt sind durch die 
kleinflächigen Baumaßnahmen und Grabenverlegungen nicht zu 
erwarten. Eingriffe in grundwasserführende Schichten sind nicht zu 
befürchten. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen nicht. 

 Boden Böden unter Acker (Tiefes Kolluvium aus Abschwemmmassen) mit 
hoher bis sehr hoher Funktionserfüllung. Ansonsten veränderte Böden 
im Bereich von Graswegen und des vorhandenen Grabens (geringe 
Funktionserfüllung). 

Die Grabenverlegung beansprucht in geringem Umfang Ackerflächen 
mit hohen bis sehr hohen Funktionserfüllungen. Bodenfunktionen 
werden dort verändert und reduziert. 

Im Arbeitsbereich werden Böden vorübergehend in Anspruch genom-
men, am Ende rekultiviert und ihr vorheriger Zustand wiederhergestellt.  
 
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen nicht. 
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 Tiere und Pflanzen,  
Biologische Vielfalt 

Bestehender, mit grasreicher Ruderalvegetation bewachsener 
Straßengraben. Angrenzend Grasweg und Acker. 

Auf der angrenzenden Straßenböschung Hecke, Gebüsche und wenige 
Einzelbäume.  
 
Der nur temporär wasserführende Straßengraben bietet 
wassergebundenen Lebewesen keinen geeigneten Lebensraum. Im 
Bereich des heutigen Grabens und der künftigen Grabenfläche sind 
keine brütenden Vögel zu erwarten bzw. wurden dort nicht festgestellt. 
Auf den angrenzenden Böschungen ist ein Vorkommen von 
Zauneidechsen möglich. 

Der Graben wird auf rd. 300 lfm rd. 1,30 m bis 2,00 m in die angren-
zende Ackerfläche bzw. Graswegfläche verlegt. Der heutige Graben-
verlauf wird mit den neuen Böschungen (Ausbau Querspange) über-
schüttet. Im Zuge des Straßenausbaus verlorengehende Hecken werden 
auf den neuen Böschungen und u.a. auch am Graben nachgepflanzt. 

Bauzeitlich beanspruchte Flächen können rekultiviert und dem heutigen 
Zustand entsprechend wiederhergestellt werden. Böschungen des 
Grabens werden eingesät und es entstehen gegenüber der heutigen 
Ackernutzung am Graben höherwertige Biotoptypen. Die heutige 
Bestandssituation verschiebt damit im Grunde geringfügig nach Norden. 
 
Erforderlicher Gehölzrückschnitt außerhalb der Brutzeit und regelmäßige 
Mahd im Vorfeld der Baumaßnahme verhindert Konflikte mit dem 
Artenschutzrecht und negative Auswirkungen auf die Tierwelt. 
 
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen nicht. 

 Landschaft Straßenrandsituation mit Eingrünung durch Hecken und 
Obstbaumreihen. Im Umfeld intensive landwirtschaftliche Nutzung.  

Die kleinräumigen Umgestaltungen werden nicht zu wesentlichen 
Veränderungen des Landschaftsbildes führen. Beeinträchtigungen von 
Erholungssuchenden sind nur zu erwarten.  
 
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen nicht. 

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes 
(Schutzkriterien) 

2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 
Absatz 1 Nummer 8 des 
BNatSchG  

Sind nicht betroffen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen nicht. 

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 
des BNatSchG 

Sind nicht betroffen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen nicht. 

2.3.3 Nationalparke und Nationale 
Naturmonumente nach § 24 
des BNatSchG 

Sind nicht betroffen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen nicht. 

2.3.4 Biosphärenreservate/ 
Landschaftsschutzgebiete 
gemäß den §§ 25 und 26 des 
BNatSchG 

Sind nicht betroffen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen nicht. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 18.1   

Erläuterung Wassertechnische  

Untersuchungen   

 
 
 
 
 

Projekt Nr.: 02-23282   

B39a Querspange �± Querspange Ellhofen  
Umbau KP zum Kreisverkehrsplatz (KVP)  

ENTWURFSPLANUNG   
 
 
 
 
 
 

Der Erläuterungsbericht enthält 15 Seiten (einschl. Deckblatt und Inhaltsverzeichnis) 

 

WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG 
Heilbronn, 23. Oktober 2025   

 

........................................  
Peter Spitznagel   
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Birgit Hannemann, Verbandsvorsitzende   

gez. Hannemann  SH3.10.2025, 16:15:36 
--------------------------------- 
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